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Kleiner Leitfaden zur Taufe 

 

 

 

Sie haben sich entschlossen Ihr Kind in der evangelisch-lutherischen Kirchegemeinde taufen zu 
lassen. Das ist schön! Unsere Kirchengemeinde wünscht Ihnen alles Gute dazu und möchte gerne 
helfen, dass dieses wichtige Fest der Taufe ein besonderes Ereignis für Sie alle wird. 

 

Als kleine Hilfe zur Planung Ihrer Taufe, wollen wir Ihnen diesen Leitfaden mit dem Heft an die 
Hand geben. BITTE betrachten Sie ihn als Anregung! Bei Fragen können Sie sich jederzeit an 
mich wenden! 

 
Die Taufe ist ein Sakrament der Evangelischen Kirche, deshalb brauchen Sie zur Taufe Ih-
res Kindes das Folgende (am besten für das Taufgespräch vorbereiten): 
 

- Die Geburtsurkunde für kirchliche Zwecke oder eine Kopie der Geburtsurkunde (im 
Stammbuch, falls vorhanden) 

- mindestens einen  Paten, der evangelisch ist. Weitere können benannt werden, wenn sie 
einer christlichen Kirche angehören. Dazu brauchen sie vom zuständigen Pfarramt einen 
„Patenschein“. 

- möglichst ein Bild des Kindes für unseren Taufbaum (normales Foto) 
- möglichst einen Taufspruch 

 
 
Dazu ein paar Hilfen: 
 
1. Taufspruch: 

Im beiliegenden Heft (oder im Internet bei: www.taufspruch.de ) sehen Sie eine Auswahl der in 
Betracht kommenden Taufsprüche. Sie können sich aber natürlich auch jede andere Bibelstelle 
aussuchen.  

2. Blumenschmuck: 

Bitte überlegen Sie, ob sie für die Taufe einen bestimmten Blumenschmuck auf Altar und Tauf-
becken wünschen. Dafür müssten Sie dann sorgen. Eine Bitte: Keine Lilien, da ich darauf aller-
gisch reagiere. 

Ansonsten bereitet unser „Blumenkreis Pfaffenhütchen“ etwas vor. 

 



3. Mitwirkung im Gottesdienst 

 

BITTE überlegen Sie, ob Sie oder einer von den Paten, Verwandten oder Freunden den Gottes-
dienst mitgestalten möchte. Das muss nicht sein, wäre aber sicherlich schön. Ich habe dazu Text-
vorschläge.  

 

4. Fotografieren im Gottesdienst 

BITTE beachten Sie noch den Hinweis, dass aufgrund eines Beschlusses des Kirchenvorstandes 
in der Kirche während eines Gottesdienstes (also auch während der Taufe) nicht fotografiert wer-
den darf. Nach Absprache gibt es die Ausnahme, dass ein vom Brautpaar Berechtigter ohne be-
sondere Beleuchtung von der Orgelempore aus fotografieren oder filmen darf.  

Aber wir können gerne nach der Taufe am Taufbecken alle Fotos nachholen! 

BITTE sagen Sie das auch entsprechend den Gästen weiter.  

 

 

All das wird aber auch noch einmal in unserem Taufgespräch besprochen werden, das wir dann 
einige Zeit vor dem Tauftermin gemeinsam führen werden. 

 
 
    
      Nochmals alles Gute für Ihre Vorbereitungen 
        

       Günter Kaltschnee 

 


